Statuten

Toku Karateverein Rum

Die verwendeten personenbezogenen Ausdriicke umfassen Frauen wie Manner gleichermalen.

§ 1: Name, Sitz und Tatigkeitsbereich

(1) Der Verein fihrt den Namen "Toku Karateverein Rum".

(2) Er hat seinen Sitz in 6063 Rum und erstreckt seine Tatigkeit vorwiegend auf das Land
Osterreich.

(3) Die Errichtung von Zweigvereinen ist nicht beabsichtigt.

(4) Das Geschéftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
§ 2: Zweck und Aufgaben des Vereins

Der Verein, dessen Tatigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die Austibung und
Forderung des traditionellen Karate sowohl als Breiten- als auch als Leistungssport. Er ist
zudem bestrebt, insbesondere durch die Jugendarbeit einen Beitrag zu einer sinnvollen

Freizeitgestaltung zu leisten.

§ 3: Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks

(1) Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angefuhrten ideellen und materiellen
Mittel erreicht werden.
(2) Als ideelle Mittel dienen

a) Gewahrung eines geregelten Trainingsbetriebes, der von einem Trainer geleitet
wird

b) Beteiligung an offiziellen Meisterschaften im In- und Ausland

c) Organisation von Turnieren und anderen sportlichen Betatigungsmoglichkeiten

d) Ausbildung des sportlichen Nachwuchses

e) Fort- und Weiterbildung der Trainer

f) Kontakte und Verbindungen zu Vereinen gleicher Tendenz und Pflege der

Kameradschaft
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g) Versammlungen und Besprechungen zur Koordinierung der Vereinsinteressen
h) Publikation von Vereinsnachrichten

i) Pflege von geselligen Zusammenkunften
(2) Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch

a) Mitgliedsbeitrage, Jahresbeitrdge und Umlagen der ordentlichen Mitglieder

b) Beitrdge der férdernden Mitglieder (Passivmitglieder)

(

(

(c) Uberschisse aus Vereinsveranstaltungen

(d) Zuteilung aus Sportférderungsbeitragen

(e) Ertragnisse von Kursen und Veranstaltungen

(f) Spenden, Subventionen, Sponsoreinnahmen, Vermachtnisse und sonstige
Zuwendungen

(g) Buffetbetrieb (bei Veranstaltungen)

§ 4: Arten der Mitgliedschaft

(1) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in aktive, passive und Ehrenmitglieder.

(2) Aktive Mitglieder sind jene, die aktiv am Vereinsleben teilnehmen bzw. eine Funktion im
Verein bekleiden.

(3) Passive Mitglieder sind solche, die den Verein in jeder mdglichen Form férdern und
unterstitzen.

(4) Ehrenmitglieder sind Personen, die wegen besonderer Verdienste um den Verein dazu

ernannt werden.

§ 5: Mitgliedsbeitrage

(1) Die Mitgliedsbeitrage fur ordentliche und férdernde Mitglieder und ihre Falligkeit werden
vom Vorstand festgesetzt.

(2) Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten
des Vereins kénnen aufgrund eines besonderen Beschlusses der Mitgliederversammlung
Umlagen erhoben werden.

(3) Ehrenmitglieder zahlen keine Beitrage und Umlagen.

§ 6: Erwerb der Mitgliedschaft
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(1) Mitglieder des Vereins kdnnen alle physischen Personen und sowie juristische Personen
werden.

(2) Voraussetzung fur den Erwerb der Mitgliedschaft beim Verein ist ein schriftlicher
Aufnahmeantrag an den Verein. Bei beschrankt Geschéaftsfahigen ist der Antrag auch
von dem gesetzlichen Vertreter (Erziehungsberechtigten) zu unterschreiben. Dieser
verpflichtet sich dann zur Zahlung der Mitgliedsbeitrage fur den beschrankt
Geschéftsfahigen.

(3) Die Aufnahme erfolgt vorerst provisorisch und erst nach einer mindestens dreimonatigen
Trainingszeit regular.

(4) Uber die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand.

(5) Die Aufnahme kann ohne Angabe von Grunden verweigert werden.

(6) Passivmitglied des Vereins kann jede volljahrige Person werden, auch juristische
Personen kénnen Passivmitglied sein.

(7) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstands durch die

Mitgliederversammlung.

§ 7: Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen durch Verlust der
Rechtspersonlichkeit, durch freiwilligen Austritt und durch Ausschluss.

(2) Der freiwillige Austritt kann nur zum jeweils Monatsletzten erfolgen. Er muss dem
Vorstand mindestens einen Monat vorher schriftlich mitgeteilt werden. Erfolgt die Anzeige
verspatet, so ist der Austritt erst zum nachsten Austrittstermin wirksam. Fir die
Rechtzeitigkeit ist das Datum der Postaufgabe malgeblich. Bei beschrankt
Geschaftsfahigen, insbesondere bei Minderjahrigen, muss die Austrittserklarung auch
von einem gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden.

(3) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschliefien, wenn dieses trotz einmaliger schriftlicher
Mahnung unter Setzung einer angemessenen Nachfrist langer als drei Monate mit der
Zahlung der Mitgliedsbeitrage im Rickstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der fallig
gewordenen Mitgliedsbeitrage bleibt hiervon unberihrt.

(4) Bei Austritt hat der Betreffende dem Verein den diesem noch schuldenden
Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Vorausbezahlte ordentliche Beitrage fur das laufende
Kalenderjahr werden grundsatzlich nicht riickerstattet.

(5) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand auch verfugt
werden, wenn:
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a) Ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereines
verletzt oder dem Verein in irgendeiner Weise Schaden zuflgt.

b) Ein Mitglied durch unsportliches und unkameradschaftliches oder durch
unehrenhaftes Verhalten inner- oder auBerhalb des Vereines Argernis

hervorruft.

Der Beschluss des Vorstandes ist dem Mitglied mit einer kurzen Begrindung schriftlich

per eingeschriebenen Brief zuzusenden (Berufung siehe § 8 Abs 1 litg ).

(6) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den im Abs. 4 genannten Grinden

von der Mitgliederversammlung tber Antrag des Vorstands beschlossen werden.

§ 8: Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Rechte:

a)

b)

9)

Vereinsstatuten

Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen
und die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Eintrittsgelder fir diverse
Veranstaltungen sind jedenfalls zu bezahlen.

Das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung sowie das aktive und passive
Wabhlrecht stehen nur aktiven Mitgliedern und Ehrenmitgliedern zu, die auch vor
dem Gesetz wahlpflichtig sind.

Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu
verlangen.

Mindestens ein Zehntel der Mitglieder kann vom Vorstand die Einberufung einer
Mitgliederversammlung verlangen.

Die Mitglieder sind in jeder Mitgliederversammlung vom Vorstand Uber die
Tatigkeit und finanzielle Gebarung des Vereins zu informieren. Wenn mindestens
ein Zehntel der Mitglieder dies unter Angabe von Grinden verlangt, hat der
Vorstand den betreffenden Mitgliedern eine solche Information auch sonst binnen
vier Wochen zu geben.

Die Mitglieder sind vom Vorstand Uber den gepruften Rechnungsabschluss
(Rechnungslegung) zu informieren. Geschieht dies in der Generalversammlung,
sind die Rechnungsprufer einzubinden.

Mitglieder, die durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen
wurden, kénnen gegen den Beschluss Berufung bei der Mitgliederversammliung
einlegen. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses
beim Vorstand einzulegen. Der Vorstand hat binnen eines Monats nach
fristgemalier Einlegung de Berufung eine aulderordentliche
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Mitgliederversammlung einzuberufen, die abschlieRend und endgultig Uber den
Ausschluss entscheidet.
h) Die Rechte aus der Mitgliedschaft ruhen, solange fallige Mitgliedsbeitrdge nicht

geleistet sind und erldschen mit dem Ende der Mitgliedschaft.

(2) Pflichten:

a) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kraften zu
fordern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des
Vereins Abbruch erleiden kdnnte.

b) Die Mitgliedschaft verpflichtet zur Beachtung der Vereinsstatuten.

c) Die Mitglieder sind zur punktlichen Zahlung der Mitgliedsbeitrage in der vom
Vorstand beschlossenen Hohe verpflichtet.

d) Die Mitglieder haben im Rahmen ihrer Betatigung im Verein die von den

zustandigen Organen erlassenen Sport- und Hausordnungen zu beachten.

§ 9: Vereinsorgane

Organe des Vereins sind:

(1) die Mitgliederversammlung
(2) der Vorstand

(3) die Rechnungsprufer

(4) das Schiedsgericht.

§ 10: Mitgliederversammiung

(1) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet alle 2 Jahre statt.

(2) Eine aulRerordentliche Mitgliederversammlung findet binnen vier Wochen statt auf:

a) Beschluss des Vorstands oder der ordentlichen Mitgliederversammlung
b) schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder

c¢) Verlangen der Rechnungsprifer

(1) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den aullerordentlichen
Mitgliederversammlungen sind alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin
schriftlich, mittels Telefax oder per e-mail (an die vom Mitglied dem Verein bekannt

gegebene Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse) einzuladen. Die Anberaumung der
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Mitgliederversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Die

Einberufung erfolgt durch den Vorstand oder Rechnungsprufer.

(2) Antrage zur Mitgliederversammlung sind mindestens drei Tage vor dem Termin der
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich, mittels Telefax oder per e-mail
einzureichen.

(3) Gultige Beschlisse — ausgenommen solche Uber einen Antrag auf Einberufung einer
aulerordentlichen Mitgliederversammlung — koénnen nur zur Tagesordnung gefasst
werden.

(4) Bei der Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt
sind nur aktive Mitglieder und Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die
Ubertragung des Stimmrechts auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen
Bevollmachtigung ist zulassig.

(5) Die Mitgliederversammlung ist ohne RUlcksicht auf die Anzahl der Erschienenen
beschlussfahig.

(6) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Mitgliederversammlung erfolgen in der
Regel mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gultigen Stimmen. Beschlisse, mit denen
das Statut des Vereins geandert oder der Verein aufgelést werden soll, bedirfen jedoch
einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gultigen Stimmen. Der
Verein kann jedoch nicht aufgelost werden, wenn noch funf Mitglieder unbedingt auf
seinen Fortbestand beharren.

(7) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung fuhrt der Obmann, in dessen Verhinderung der
SchriftfUhrer. Wenn auch dieser verhindert ist, so fuhrt das an Jahren alteste anwesende

Vorstandsmitglied den Vorsitz.

§ 11: Aufgaben der Mitgliederversammlung

Der Mitgliederversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:

a) Beschlussfassung lber den Voranschlag

b) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts und des
Rechnungsabschlusses

c) Wahl, Bestellung und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der Rechnungsprtfer

d) Genehmigung von Rechtsgeschaften zwischen Vorstandsmitglieder  und
Rechnungsprifern mit dem Verein

e) Entlastung des Vorstands fur die abgelaufene Funktionsperiode

f) Entscheidung Uber Berufungen gegen Ausschliisse von der Mitgliedschaft

g) Festsetzung der Hohe der ev. notwendigen Umlagen (§ 5 Abs 2)

h) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft
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i) Entscheidung Uber Berufungen gegen Ausschlisse von der Mitgliedschaft

j) Beschlussfassung uber Statutenanderungen und die freiwillige Aufldsung des Vereins

k) Beratung und Beschlussfassung Uber sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen

[)  Wahl der Stimmenzahler

m) Verlesen und Genehmigung des letzten Protokolls (von der vorhergehenden

Mitgliederversammlung)

§ 12: Vorstand
Der Vorstand besteht aus:

(a) Obmann

(b) Schriftfihrer

(c) Kassier

(d) bei Bedarf 1 — 2 Beirate

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewahlt. Der Vorstand hat bei
Ausscheiden eines gewahlten Mitglieds das Recht, an seine Stelle ein anderes
wahlbares Mitglied zu kooptieren, wozu die nachtragliche Genehmigung in der
nachstfolgenden Mitgliederversammlung einzuholen ist. Fallt der Vorstand ohne
Selbsterganzung durch Kooptierung Gberhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus,
so ist jeder Rechnungsprufer verpflichtet, unverziglich eine aullerordentliche
Mitgliederversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Vorstands einzuberufen. Sollten
auch die Rechnungsprifer handlungsunfahig sein, hat jedes aktive Mitglied, das die
Notsituation erkennt, unverzuglich die Bestellung eines Kurators beim zustandigen
Gericht zu beantragen, der umgehend eine aulierordentliche Mitgliederversammlung
einzuberufen hat.

(2) Die Funktionsperiode des Vorstands betragt zwei Jahre; auf jeden Fall wahrt sie bis zur
Wahl eines neuen Vorstandes. Wiederwahl ist méglich. Jede Funktion im Vorstand ist
personlich auszuliben.

(3) Der Vorstand wird vom Obmann, bei Verhinderung vom Schriftfihrer, schriftlich oder
mindlich einberufen. Ist auch dieser auf unvorhersehbar lange Zeit verhindert, darf jedes
sonstige Vorstandsmitglied den Vorstand einberufen.

(4) Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und

mindestens die Halfte von ihnen anwesend ist.
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(5) Der Vorstand fasst seine Beschlisse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

(6) Den Vorsitz fihrt der Obmann, bei seiner Verhinderung der Schriftfihrer. Ist auch dieser
verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren altesten anwesenden Vorstandsmitglied
oder jenem Vorstandsmitglied, das die Ubrigen Vorstandsmitglieder mehrheitlich dazu
bestimmen.

(7) AuBer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines
Vorstandsmitglieds durch Enthebung und Rucktritt.

(8) Die Mitgliederversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner
Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstands bzw.
Vorstandsmitglieds in Kraft.

(9) Die Vorstandsmitglieder konnen jederzeit schriftlich ihren Rucktritt erklaren. Die
Rucktrittserklarung ist an den Vorstand, im Falle des Rucktritts des gesamten Vorstands
an die Mitgliederversammlung zu richten. Der Rucktritt wird erst mit Wahl bzw.

Kooptierung eines Nachfolgers wirksam.

§ 13: Aufgaben des Vorstands

(1) Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. lnm kommen alle Aufgaben zu, die nicht
durch die Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.

(2) Der Vorstand hat den Verein mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften
Organs im Rahmen dieses Statuts und der Beschlisse der Mitgliederversammlung zu
fuhren.

(3) Zur Regelung der inneren Organisation kann vom Vorstand unter Beriicksichtigung
dieses Statuts eine Geschaftsordnung beschlossen werden.

(4) In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:

= flr den geregelten Ablauf des Betriebes zu sorgen

» Verwaltung des Vereinsvermdgens und Einrichtung eines Rechnungswesens

» |Information der Vereinsmitglieder tber Vereinstatigkeit, Vereinsgebarung und den
gepruften Rechnungsabschluss

= Vorbereitung und Einberufung der ordentlichen und aulierordentlichen
Mitgliederversammlung

= Aufnahme und Ausschluss von Vereinsmitgliedern

= Aufnahme und Kiindigung von Angestellten des Vereins

= Der Vorstand kann bei Bedarf einen Geschaftsfihrer bestellen. Der
Geschéftsfihrer ist fir die Abwicklung der ihm Ubertragenen laufenden Geschafte

gemal den Anweisungen des Obmanns verantwortlich. Der Geschaftsflhrer ist
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berechtigt, den Verein gemeinsam mit dem Obmann nach auf3en zu vertreten.
Die weitergehenden Details Uber die Rechte und Pflichten des Geschéftsfuhrers
werden ggf. in einer eigenen Geschaftsordnung festgelegt, die vom Vorstand zu
beschlielen ist.

» Bestimmung von Vereinsdelegierten

» Festsetzung der H6he der Mitgliedsbeitrage fur ordentliche Mitglieder

» Festsetzung der Hohe der Aufwandsentschadigung fur Vereinsfunktionare und

aktive Mitglieder.

§ 14: Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder

(1) Der Obmann ist der hochste Vereinsfunktionar. lhm obliegt die Vertretung des Vereins,
insbesondere nach aufden, gegenuber dritten Personen und Behoérden.

(2) Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen des Vereins, insbesondere den
Verein verpflichtende Urkunden, bedilrfen zu ihrer Glltigkeit der Unterschriften des
Obmanns und des Schriftfihrers, sofern sie jedoch Geldangelegenheiten betreffen des
Obmanns und des Kassiers. Alltagliche Schriftstlicke ohne grundsatzliche Bedeutung
kénnen vom bearbeitenden bzw. veranlassenden Vorstandsmitglied ohne
Gegenzeichnung unterfertigt werden.

(3) Der Obmann flhrt den Vorsitz in der Mitgliederversammlung und im Vorstand. Bei Gefahr
im Verzug ist er berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der
Mitgliederversammlung oder des Vorstandes fallen, unter eigener Verantwortung
selbstandig Anordnungen zu treffen. Diese bedurfen jedoch der nachtraglichen
Genehmigung durch das zustandige Vereinsorgan.

(4) Der Schriftfihrer hat den Obmann bei der Fiihrung der Vereinsgeschafte zu unterstitzen.
Ihm obliegt die Fihrung der Protokolle der Mitgliederversammlung und des Vorstandes.
Er fuhrt auch das Mitgliederverzeichnis (Register) und besorgt die Geschafte des
Vereinsarchivs.

(5) Der Kassier ist fir die ordnungsgemafle Geldgebarung des Vereins verantwortlich. Er
besorgt das Inkasso der Beitrage und sonstiger Einnahmen und die Auszahlung, sowie
deren Verbuchungen. Er hat die Bestatigungen Uber geleistete Mitgliedsbeitrage jeweils
vorzunehmen.

(6) Zwei Beirate kdonnen Kassier und Schriftfiihrer vertreten oder entlasten oder andere
Aufgaben wahrnehmen. (Beschluss der Mitgliederversammlung!)

(7) Im Fall der Verhinderung tritt an die Stelle des Obmanns der Schriftfuhrer.
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§ 15: Rechnungsprifer

(1) Zwei unabhangige und unbefangene Personen werden von der Mitgliederversammlung
auf die Dauer von zwei Jahren als Rechnungsprufer gewahlt. Wiederwahl ist méglich. Die
Rechnungsprifer dirfen keinem Organ — mit Ausnahme der Mitgliederversammlung —
angehoren, dessen Tatigkeit Gegenstand der Priifung ist.

(2) Den Rechnungsprifern obliegt die laufende Geschaftskontrolle sowie die Prifung der
Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die OrdnungsmaRigkeit der
Rechnungslegung und die statutengemalie Verwendung der Mittel. Der Vorstand hat den
Rechnungsprifern die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen
Auskunfte zu erteilen. Die Rechnungsprifer haben der Mitgliederversammlung Uber das
Ergebnis der Prifung zu berichten.

(3) Rechtsgeschafte zwischen Rechnungsprifern und Verein bedirfen der Genehmigung
durch die Mitgliederversammlung.

(4) Im Ubrigen gelten fiir die Rechnungsprifer die Bestimmungen des § 12 Abs 8 bis 10

sinngemal.

§ 16: Schiedsgericht

(1) Das Schiedsgericht entscheidet in allen aus dem Vereinsverhaltnis entstehenden
Streitigkeiten. Es ist eine ,Schlichtungseinrichtung® im Sinne des Vereinsgesetzes und
kein Schiedsgericht nach den §§ 577 ff ZPO.

(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus finf in den Vorstand wahlbaren volljahrigen
Vereinsmitgliedern zusammen und wird derart gebildet, dass jede Streitpartei innerhalb
von zwei Wochen nach Ubereinkunft Uber die Befassung des Schiedsgerichtes dem
Vorstand je zwei Mitglieder als Schiedsrichter namhaft macht. Diese wahlen binnen
weiterer zwei Wochen ein weiteres Mitglied zum Vorsitzenden; bei Stimmengleichheit
entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. Die Mitglieder des Schiedsgerichts
diurfen keinem Organ — mit Ausnahme der Mitgliederversammlung — angehdren, dessen
Tatigkeit Gegenstand der Streitigkeit ist.

(3) Das Schiedsgericht entscheidet bei Anwesenheit aller Mitglieder nach Gewahrung
beiderseitigen Gehors mit Stimmenmehrheit. Es hat seine Entscheidung nach bestem
Wissen und Gewissen zu fallen. Eine Stimmenthaltung ist nicht zuldssig. Fur den Verein
ist die Entscheidung des Schiedsgerichtes endgliltig. Sofern das Verfahren vor dem

Schiedsgericht nicht friiher beendet ist, steht flir die Rechtsstreitigkeiten erst nach Ablauf
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von sechs Monaten nach Ubereinkunft tber die Befassung eines Schiedsgerichtes der
ordentl. Rechtsweg offen (§ 8 VereinsG 2002).

§ 17: Freiwillige Auflosung des Vereins

(1) Die freiwillige Aufldsung des Vereines kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen
aulderordentlichen Mitgliederversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der
abgegebenen giltigen Stimmen beschlossen werden.

(2) Die Mitgliederversammlung hat auch — sofern Vereinsvermdgen vorhanden ist — Uber die
Abwicklung zu beschlieRen. Insbesondere hat sie einen Abwickler zu berufen und
Beschluss dartiber zu fassen, wem dieser das nach Abdeckung der Passiven
verbleibende Vereinsvermogen zu Ubertragen hat.

(3) Bei Auflésung des Vereins oder bei Wegfall des bisher beglnstigten Vereinszweckes ist
das verbleibende Vereinsvermdgen flr gemeinnutzige, mildtatige oder kirchliche Zwecke
im Sinne der §§ 34 ff BAO zu verwenden.

(4) Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige Auflésung binnen vier Wochen nach

Beschlussfassung der zustandigen Vereinsbehdrde schriftlich anzuzeigen.

Rum, am 17.10.2013

Vereinsstatuten

Seite 11 von 11



	§ 1: Name, Sitz und Tätigkeitsbereich
	§ 2: Zweck und Aufgaben des Vereins
	§ 3: Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks
	§ 4: Arten der Mitgliedschaft
	§ 5: Mitgliedsbeiträge
	§ 6: Erwerb der Mitgliedschaft
	§ 7: Beendigung der Mitgliedschaft
	§ 8: Rechte und Pflichten der Mitglieder
	§ 9: Vereinsorgane
	§ 10: Mitgliederversammlung
	§ 11: Aufgaben der Mitgliederversammlung
	§ 12: Vorstand
	§ 13: Aufgaben des Vorstands
	§ 14: Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder
	§ 15: Rechnungsprüfer
	§ 16: Schiedsgericht
















